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sind, würden dadurch nicht eingeschränkt, sondern viel eher ermuthigt und die 
Gefahren für Österreich erhöht werden.

Österreich-Ungarn befindet sich daher unzweifelhaft in einer äusserst klemmen 
Lage. Ich halte dafür, dass ihm in derselben die Trippelallianz nur von geringem Wer- 
the ist, namentlich wenn es sich veranlasst sehen sollte, selbst anzugreifen. Nur wenn 
es Gefahr laufen würde, durch Russland ganz niedergeworfen und zu Friedensbedin
gungen gezwungen zu werden, welche seine Machtstellung wesentlich erschütterten, 
dürfte es auf die Hülfe Deutschlands zählen.

Bei der Stellung, die Russland eingenommen, scheint mir daher ein Krieg zwi
schen dem Czar und der österreichisch-ungarischen Monarchie unvermeidlich, ob 
nun die letztere der angegriffene oder der angreifende Theil ist. Was sich daraus wei
ter entwickeln wird, wer kann es voraussehen! Man denkt dabei unwillkürlich an die 
nach 1815 in Europa vorwaltende Metternich’sche Politik zurück, welche, bei allen 
ihren Schattenseiten, doch eine wahrhaft conservative war und auch den kleinern 
Staaten Garantien für ihren Fortbestand gewährte. Wohin werden wir aber heute 
kommen, wenn die Grossmächte unter sich in Krieg gerathen und dabei eine jede nur 
auf Erweiterung ihrer Macht bedacht ist!
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, A . Roth, 
an den Vorsteher des Departements des Auswärtigen, N. Droz

B Berlin, 28. Januar 1888

Ich bestätige Ihnen den Inhalt meines heutigen Chiffern-Telegramms lautend: 
«Gestern bei erster Lesung Sozialistengesetz hat Abgeordneter Singer die 

bekannten Details betreffend Schröder und Haupt etc. und deren Verbindung mit 
Polizeidirektor Krüger mitgetheilt und Brief von Polizeihauptmann Fischer Zürich, 
de dato 6. Januar dieses Jahres, vorgelesen, in welchem Fischer den Abgeordneten 
Bebel und Singer auf deren briefliche Anfrage und auf Grund des Untersuches 8 
betreffend Schröder und 5 betreffend Haupt gestellte Fragen beantwortet.1 Eine 
Vervielfältigung dieses Schreibens, welches den amtlichen Stempel Polizeicom- 
mando Zürich trägt ist von Singer im Reichstage ausgetheilt worden.

Minister Puttkammer erwiderte betreffend diese Mittheilungen U.A., er erkläre 
hiemit offen, er werde in der Lage sein, beim Reichskanzler zu verlangen, dass er bei 
den schweizerischen Behörden gegen ein solches ganz unverantwortliches Beneh
men eines Untersuchungsrichters protestire.

Heute Fortsetzung erster Lesung. Stenographischer Bericht2 über gestern folgt

1. Der Briefwechsel ist abgedruckt im  BB1 1888, 1, S. 596—598.
2. Nicht abgedruckt.
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mit heutiger Abendpost. Es gilt schon jetzt als sicher, dass Verschärfungsvorschläge 
abgelehnt werden und nur 2 oder 3 jährige Verlängerung des jetzigen Gesetzes resul- 
tiren wird. Vor der Hand Überweisung an Kommission wahrscheinlich.»

Im übrigen darf ich Sie füglich auf den beigeschlossenen stenographischen Bericht 
und, mit Rücksicht auf die Stimmung in nationalliberalen Kreisen, auf den ebenfalls 
mitfolgenden Leitartikel der National-Zeitung3 (heutige Morgen-Ausgabe) verwei
sen.

Betreffend das Verfahren des Polizei-Hauptmann’s Fischer in Zürich kennen Sie 
bereits meine Ansicht. Eine solche Auffassung der Pflichten eines Untersuchungs
richters und eine derartige Fahrlässigkeit, um mich eines gelinden Ausdrucks zu 
bedienen, dürften ihres Gleichen kaum finden. Wir werden es in hervorragendster 
Weise Fischer zuzuschreiben haben, wenn nunmehr neue Recriminationen Seitens 
der Reichsregierung an uns gelangen — und sie werden sicherlich nicht ausbleiben — 
und wenn das Vertrauen der hiessigen amtlichen Kreise und der öffentlichen Mei
nung in die Zuverlässigkeit der schweizerischen Untersuchungs- und ändern höher 
stehender Behörden auf ein Minimum reducirt wird.

Damit, dass wir erklären, die Mittheilungen Fischers seien ohne Mitwissen und 
gegen den Willen der Bundesbehörden erfolgt, werden wir au fond wenig Effekt 
erzielen. Im Gegentheil wird man sich hier in dem Urtheile bestärkt zeigen, dass der 
Bundesrath, dessen korrekte Haltung nie bemängelt worden ist, gewissen Kantonsre
gierungen gegenüber (Zürich an deren Spitze) eben machtlos ist und dass die guten 
Dispositionen desselben daher materiell verzweifelt wenig nützen. Auf diesem 
Gebiete erscheint mir eine gründliche Remedur sehr dringlich. Nur unter dieser 
Bedingung werden wir die immer wiederkehrenden Frictionen mit der Reichsregie
rung in Sachen der Socialisten- und Anarchisten-Frage aus der Welt schaffen, bezw., 
so weit es von uns abhängt, auf ein minimum zurükführen können, welches nicht, wie 
die verschiedenen Vorfälle der letzten Zeit, die Gefahr in sich birgt, unsere guten 
Beziehungen zu Deutschland fortwährend in Frage zu stellen. Und dass wir dies in 
unserem Interesse wünschen müssen, dafür scheint mir die gegenwärtige politische 
Situation und speziell das Machtverhältniss des deutschen Reichs in unwiderlegbarer 
Weise zu sprechen.

Mit der gedachten Remedur würden wir uns zugleich in die Lage versetzen, ander
seits dem Unwesen der agents provocateurs mit mehr Autorität und mit mehr Effekt 
entgegentreten zu können, als dies jetzt der Fall ist.4

3. Nicht abgedruckt.
4. Randvermerk von Roth: Natürlich finde im Übrigen auch ich es ganz erwünscht, dass man 
diesen agents provocateurs auf die Spur gekommen und als durchaus angezeigt, dass wir uns 
gelegentlich hierüber bei der deutschen Regierung beschweren.
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